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n Steuerberater
               n Wirtschaftsprüfer
                          n Unternehmensberater

Nach wie vor ist und bleibt der Wegzug ins Ausland ein Trendthema. 

Ein Wegzug sollte aber gut überlegt und vorbereitet sein. Wie Sie auch 

in den Medien mitverfolgen können, ist dieses Thema sehr facettenreich, 

gerade auch in steuerlicher Hinsicht. Elementar für die Besteuerung ist 

das Vorhandensein bzw. die Aufgabe des steuerlichen Wohnsitzes. Strebt 

jemand an, der Besteuerung in Deutschland zu entgehen, indem er seinen 

deutschen Wohnsitz aufgibt, kann das später oft zu bösen Überraschun-

gen und zu einer Besteuerung seines Welteinkommens in Deutschland 

führen. Aus steuerlicher Sicht reicht es beispielsweise nicht aus, sich nur 

bei seiner Gemeinde abzumelden. Steuerlich liegt ein Wohnsitz bereits 

dann vor, wenn jemand Räumlichkeiten innehat, die darauf schließen 

lassen, dass er diese beibehalten und benutzen wird. Die Beurteilung, ob 

ein steuerlicher Wohnsitz vorliegt ist jeweils eine Einzelfallentscheidung. 

Der Wohnsitz ist bei der Wegzugsbesteuerung und auch bei anderen 

Auslandssachverhalten grundlegend, da das Besteuerungsrecht der ein-

zelnen Staaten an den Wohnsitz geknüpft ist. Daneben wird die Besteue-

rung oft auch an Kriterien wie „gewöhnlicher Aufenthalt“ oder „Mittel-

punkt des Lebensinteresses“ angeknüpft.

Aus den genannten Schilderungen wird ersichtlich, dass grenzüberschrei-

tende Sachverhalte sehr komplexe Themen sind, zumal auch jedes Land 

unterschiedliche Regelungen hat. Deshalb ist es wichtig, sich bereits vor 

Auftreten eines Auslandssachverhaltes optimal beraten zu lassen. Wir 

würden uns freuen, wenn wir mit Ihnen gemeinsam an Gestaltungsmög-

lichkeiten arbeiten können, die speziell auf Sie zugeschnitten werden. 

Kommen Sie einfach auf uns zu!

Chinesisches Sprichwort

n	Stuttgart
	 +49 (0) 7 11 / 95 54-0

n	Metzingen
	 +49 (0) 71 23 / 92 27-0

n	Backnang
	 +49 (0) 71 91 / 32 67-0

n	Fellbach
	 +49 (0) 7 11 / 57 88 44-0

n	Winnenden
	 +49 (0) 71 95 / 92 49-0

n	Pleidelsheim
	 +49 (0) 71 44 / 88 87-0

n	Weinstadt
	 +49 (0) 71 51 / 9 69 00-0

In letzter Zeit tauchen wieder verstärkt betrügerische E-Mails, Faxe 

und auch Briefe auf! Mit zum Teil sehr raffiniert gemachten Formularen 

werden die gutgläubigen Bürger dazu verleitet, Informationen preiszu-

geben oder zweifelhafte Verträge abzuschließen. In den meisten Fällen 

ist ein so geschlossener Vertrag nicht rechtens. Sollten bei Ihnen Rech-

nungen oder sogar Mahnungen mit unklarem Hintergrund auftauchen, 

überprüfen Sie die Angelegenheit noch einmal. Selbstverständlich sollten 

Sie von einer Zahlung der berechneten oder angemahnten Beträge abse-

hen, wenn Sie zu dem Schluss kommen, Opfer eines Betrugs geworden zu 

sein. Gegen ein eventuell eingeleitetes Mahnverfahren sollte unbedingt 

Widerspruch eingelegt werden. In den meisten Fällen gehen die Anbieter 

der zwielichtigen Leistungen dann nicht ins Klageverfahren. Oft kommt 

es nicht einmal zu einem Mahnverfahren.

Leider gibt es gerade im Internet einige schwarze Schafe. Lassen Sie sich 

aber nicht zu sehr verunsichern; die überwiegende Anzahl der im Inter-

net geschlossenen Verträge sind seriöser Natur.




